
Irak 
Iran 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jugoslawien 
Kanada 
Kenia 
Kolumbien 
Kuweit 
Libanon 
Liberia 
Libyen 
Malaysia 
Marokko 
Mexiko 
Neuseeland 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Rumänien 
Rwanda 
Schweden 
Schweiz 
Sierra Leone 
Somalia 
Sowj etunion 
Spanien 
Sudan 
Syrien 
Thailand 
Togo 
Tschechoslowakei 
Uganda 
Ungarn 
Uruguay 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 
Zaire 
Zentralafrikanische Republik 
Zypern 

Sonderausschuß für den Stand 
der Durchführung der Erklärung 
über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker (24) 

Afghanistan 
Äthiopien 

Australien 
Bulgarien 
Chile 
China 
Elfenbeinküste 
Fidschi-Inseln 
Indien 
Indonesien 
Irak 
Iran 
Jugoslawien 
Kongo 
Kuba 
Mali 
Norwegen 
Sierra Leone 
Sowjetunion 
Syrien 
Tansania 
Trinidad und Tobago 
Tschechoslowakei 
Tunesien 

Verwaltungsrat 
des UN-Hochkommissars 
für Flüchtlinge (31) 

Algerien 
Australien 
Belgien 
Brasilien 
China 
Deutschland, BR 
Dänemark 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Iran 
Israel 
Italien 
Jugoslawien 
Kanada 
Kolumbien 
Libanon 
Madagaskar 
Niederlande 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 

Schweden 
Schweiz 
Tansania 
Tunesien 
Türkei 
Uganda 
Vatikan 
Venezuela 
Vereinigte Staaten 

Ausschuß für die Rechte 
der Palästinenser (20) 

Afghanistan 
DDR 
Guinea 
Indien 
Indonesien 
Jugoslawien 
Kuba 
Laos 
Madagaskar 
Malaysia 
Malta 
Pakistan 
Rumänien 
Senegal 
Sierra Leone 
Tunesien 
Türkei 
Ukraine 
Ungarn 
Zypern 

Ausschuß für Nichtstaatliche 
Organisationen (13) 

Chile 
Frankreich 
Ghana 
Großbritannien 
Irak 
Japan 
Kenia 
Kuba 
Niederlande 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Vereinigte Staaten 

Entschließungen des Sicherheitsrats: 
UN-Mitgliedschaft, Ägäis 
UN-Mitgliedschaft 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufnah­me der Republik Seychellen. — Entschlie­ßung 394 (1976) vom 16. August 1976 Der Sicherheitsrat — nach Prüfung des Antrags der Republik Seychellen auf Mitgliedschaft in den Ver­einten Nationen (S/12164). > empfiehlt der Generalversammlung, die Republik Seychellen als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
Ägäis 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die Ägä-is-Frage. — Entschließung 395 (1976) vom 25. August 1976 
Der Sicherheitsrat, 
— In Kenntnisnahme des Schreibens des Ständigen Vertreters Griechenlands vom 10. August 1976 (S/12167), 

— nach Anhörung und Kenntnisnahme der verschiedenen in den Erklärungen der Außenminister Griechenlands und der Türkei vorgebrachten Argumente, — mit dem Ausdruck der Besorgnis über die gegenwärtigen Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei im Zusam­menhang mit dem Ägäischen Meer, — eingedenk der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen für die friedliche Bei­legung von Streitigkeiten und der ver­schiedenen Bestimmungen des Kapitals VI der Charta über die Verfahren und Me­thoden für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, — im Hinblick auf die Bedeutung einer Wiederaufnahme und Fortsetzung direk­ter Verhandlungen zwischen Griechen­land und der Türkei zur Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten, 
— im Bewußtsein dessen, daß beide Parteien die völkerrechtlichen Rechte und Pflich­ten der anderen Partei achten und jeden Zwischenfall vermeiden müssen, der zu 

einer Verschärfung der Lage führen und damit ihre Bemühungen um eine fried­liche Lösung gefährden könnte, 
1. ruft die Regierungen Griechenlands und der Türkei auf, in der gegenwärtigen Lage größte Zurückhaltung zu üben; 
2. drängt die Regierungen Griechenlands und der Türkei, alles In ihrer Macht Ste­hende zu tun, um die gegenwärtigen Spannungen in diesem Gebiet abzubauen und dadurch den Verhandlungsprozeß zu erleichtern; 
3. fordert die Regierungen Griechenlands und der Türkei auf, die direkten Ver­handlungen über ihre Meinungsverschie­denheiten wiederaufzunehmen und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit diese Verhandlungen zu für beide Par­teien annehmbare Lösungen führen; 
4. ersucht hierzu die Regierungen Griechen­lands und der Türkei, auch weiterhin an den Beitrag zu denken, den geeignete ge­richtliche Instanzen, insbesondere der In­ternationale Gerichtshof, zur Beilegung etwa verbleibender rechtlicher Meinungs­verschiedenhelten leisten können, auf die sie möglicherweise im Zusammenhang mit ihrem gegenwärtigen Streitfall stoßen. 
Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab­stimmung angenommen. 
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